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N I E D E R S C H R I F T 

 

Aufgenommen über die am Dienstag, dem 23. November 2021, im KUSS Wolfsberg statt-

gefundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg. 

 

BEGINN: 17.00 Uhr 

 

 
A N W E S E N D E: 

 

 

VORSITZENDER:  Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: Alexander Radl, Dr. Michaela Lientscher 

 

DIE STADTRÄTE: Josef Steinkellner, Christian Stückler, Mag. Jürgen Jöbstl 

 

DIE GEMEINDERÄTE: Mag. Melanie Reiter, NRAbg. Ing. Johann Weber, Johanna 

 Cesar, Susanne Dohr, Harry Koller, Waltraud Beranek, Karl 

Heinz Smole, Kerstin Dohr, Angelika Stengg, Hannes- 

Günther Hubel, Klaus Penz, Marion Schuhai BSc, Alexander  

Kirisits, Melanie Kraxner, Bernhard Kainz, Mag. Julia Mori, 

Mag. Hermann Angerer, Dr. Peter Zernig 

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Armin Eberhard, GR Özlem Monsberger-Aslan, 

 GR Roland Lubetz, GR Martin Meyer, GR Daniela Wadler, 

 GR Andrea Nössler, GR Jürgen Maier, GR LtAbg. Harald 

Trettenbrein (ab TOP 3), GR Michael Moser, GR Mag. Daniel 

Megymorecz, GR Ing. Justine Stromberger 

 

Die Gemeinderatsmitglieder Claudia Samitsch B.A. MA, Karl Manfred Pichler, Peter  

Pichler, Miriam Mayer-Sommeregger BEd, Gino Weißegger, Jürgen Nickel, Ing. Martin 

Graßler, STR Mag. Isabella Theuermann, Patrick Gößler, Stefanie Pirker und Reinhard 

Stückler haben sich für die Teilnahme an dieser Gemeinderatssitzung entschuldigt. 
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VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Mag. Dr. Jörg Fellner 

Thomas Schmid 

Susanne Poms 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Bianca Brunner, Julia Eberhard, Evelyn Vallant 

 

 

T A G E S O R D N U N G 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister DI (FH) Hannes Primus begrüßt die erschienenen Mitglieder des 

Stadt- und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einbe-

rufung der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 und 2 der Kärntner  

Allgemeinen Gemeindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR Alexander Kirisits und GR Klaus Penz 

 

nominiert. 

 

 

 

2.1 Angelobung eines Ersatzmitgliedes des Gemeinderates. 

 

  Zahl: 004-01-12133/2021 

 

Es erfolgt die Angelobung von LtAbg. Harald Trettenbrein durch Bürgermeister 

DI (FH) Hannes Primus. 
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3. Fragestunde. 

 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. Es liegt keine Anfrage vor, daher kann die Fragestunde entfallen. 

 

 

4. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß  

§ 41 K-AGO vom 14.10.2021 betreffend „Evaluierung Katastrophenschutz 

etc. für die Stadtgemeinde Wolfsberg“. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 10, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 77) 

 

 Zahl: 179-00-11225/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22), den Stimmen der ÖVP (6) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die  

Stimmen der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 14.10.2021 der FPÖ-Fraktion  

(vertreten durch STR Mag. Isabella Theuermann et al.) betreffend der Evaluie-

rung bzw. Ausarbeitung des Projektes „Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe 

und Blackout-Notfallpläne für die Stadtgemeinde Wolfsberg und Sicherstellung 

der Energieversorgung für die lebensnotwendige Infrastruktur“ wird abgelehnt. 

 

 

5. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß  

§ 41 K-AGO vom 14.10.2021 betreffend „Live Übertragung von Gemeinde-

ratssitzungen“. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 11, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 78) 
 

 Zahl: 010-03-10905/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22) und den Stimmen der ÖVP (6) gegen die Stimmen der FPÖ (5) und die Stim-

men der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 14.10.2021 der FPÖ-Fraktion  

(vertreten durch STR Mag. Isabella Theuermann et al.) betreffend der Live 

Übertragung von Gemeinderatssitzungen wird abgelehnt. 
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6. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin STR Mag. Isabella 

Theuermann et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß 

§ 41 K-AGO vom 14.10.2021 betreffend „Trinkwasserkraftwerke“. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 12, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 79) 
 

 Zahl: 010-03-11180/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (22), den Stimmen der ÖVP (6) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stim-

men der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 K-AGO vom 14.10.2021 der FPÖ-Fraktion  

(vertreten durch STR Mag. Isabella Theuermann et al.) betreffend Trinkwasser-

kraftwerken wird abgelehnt. 

 

 

7. Wolfsberger Stadtwerke GmbH – 2. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag 

 (24.6.2004/11.10.2004). 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 13, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 80) 
 

 Zahl: 858-00-11181/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 8.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

9.11.2021 einstimmig: 

a) Der 2. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag vom 24.6.2004/11.10.2004 

wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadt-

werke GmbH den vorliegenden Dienstleistungsvertrag zu beschließen. 
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8. Grundsatzbeschlüsse und Beschluss; Technologiepark/Gewerbepark 

Lavanttal. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 14, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 81) 

 

 Zahl: 010-03-11313/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 8.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

9.11.2021 einstimmig: 

Folgenden Grundsatzbeschlüssen (a,b,c und e) und dem Beschluss (d) 

a) Grundsatzbeschluss: Festlegung des beiliegenden Aufteilungsschlüssels 

b) Grundsatzbeschluss: Kündigungsverzicht von zehn Jahren 

c) Grundsatzbeschluss: Abschluss einer Vereinbarung (Kooperationsvertrag) 

zwischen den Gemeinden unter Berücksichtigung des beiliegenden Auftei-

lungsschlüssels 

d) Beschluss: Übernahme der anfallenden Kosten für die integrierte Flächen-

widmungs- und Bebauungsplanung laut beiliegendem Aufteilungsschlüssel 

e) Grundsatzbeschluss: Grundsätzliche Festlegung des Aufteilungsschlüssels 

samt Sockelbetrag der Standortgemeinde bei vergleichbaren Szenarien für 

zukünftige neue interkommunale Entwicklungsprojekte 

wird zugestimmt. 

 

 

9. Gst. 12/15 (T) KG St. Stefen; Umwidmung von „Grünland – Schreber- 

garten“ in „Grünland – Carport“ im Ausmaß von ca. 87 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsberger Stadtwerke 

 und Märkte vom 8.11.2021, Punkt 15, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 82) 
 

 Zahl: 032-01-11322/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Allgemeine Verwaltung, Wolfsber-

ger Stadtwerke und Märkte vom 8.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

9.11.2021 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 12/15 KG St. Stefan im Ausmaß von ca. 87 m² 

wird unter Auflagen von „Grünland – Schrebergarten“ in „Grünland – Carport“ 

umgewidmet. 
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10. Kostenlose Windelsäcke für Familien mit Kleinkindern und pflege- 

bedürftigen Personen – Beschlussfassung der Richtlinien für das Jahr 

2022. 

 (Ausschuss für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 3.11.2021, 

 Punkt 35, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 8) 
 

 Zahl: 419-00-10624/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Gesundheit und Soziales vom 

3.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

Die Richtlinien für die kostenlose Zurverfügungstellung von Windelsäcken für 

Kleinkinder und Personen mit bestimmten Pflegebedarf werden genehmigt. 

Der Betrag von € 10.000,-- ist im Voranschlag 2022 vorzusehen. 

 

 

11. Volksschule St. Stefan; Abschluss eines Servicevertrages inkl. Software-

vertrag für die SMART Board Anlage. 

 (Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen vom 

19.10.2021, Punkt 37, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 4) 
 

 Zahl: 211-12-10207/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungs-

einrichtungen vom 19.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 ein-

stimmig: 

Mit der Firma Wurzer Solutions GmbH wird ein Servicevertrag inkl. Softwarever-

trag für die SMART Board Anlage der Volksschule St. Stefan abgeschlossen. 
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12. Volksschule St. Stefan; Abschluss eines Wartungsvertrages für die 

Aufzugsanlage. 

 (Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen vom 

19.10.2021, Punkt 38, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 5) 

 

 Zahl: 801-00-9968/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungs-

einrichtungen vom 19.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 ein-

stimmig: 

Mit der Firma TK Aufzüge GmbH wird ein Vollwartungsvertrag für die Aufzugs-

anlage beim Objekt Volksschule St. Stefan abgeschlossen. 

 

 

13. Volksschule Wolfsberg, Hans-Scheiber-Straße 2; Nachrüstung des Not-

rufsystems bei der Aufzugsanlage. 

 (Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen vom 

19.10.2021, Punkt 39, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 6) 

 

 Zahl: 801-00-9967/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungs-

einrichtungen vom 19.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 ein-

stimmig: 

Die Firma TK Aufzüge GmbH wird mit dem Einbau einer Notrufübertragung via 

Mobilfunk in der Volksschule Wolfsberg beauftragt und die jährlichen Kosten für 

Gesprächs- und Datengebühren werden übernommen. 
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14.  Gst. .257/1 KG Gries; 2. Nachtrag zum Bestandvertrag – Betrieb eines 

Fitnessraumes.  

 (Ausschuss für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen vom 

19.10.2021, Punkt 40, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 7) 

 

 Zahl: 262-10-10876/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungs-

einrichtungen vom 19.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 ein-

stimmig: 

Der Entwurf des 2. Nachtrages zum Bestandvertrag wird in der vorliegenden 

Fassung genehmigt. 

 

 

15. Gst. 45/1 KG Priel; Übertragungsvereinbarung – Übernahme Weggrund-

stück. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 4, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 42) 

 

 Zahl: 612-00-10274/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Die Übertragungsvereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

16. Gst. 13 KG St. Michael; Dienstbarkeitsvertrag für die Errichtung und den 

Betrieb einer LWL-Leitung. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 5, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 43) 
 

 Zahl: 640-00-10273/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Der Dienstbarkeitsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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17. Beschließung einer Verordnung betreffend 30 km/h Zone am Obirweg 

und Hofweg. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 44) 

 

 Zahl: 640-01-10608/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

18. Genehmigung Finanzierungsansuchen für die Erstellung des Generellen 

Projektes Hochwasserschutz Arlingbach. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 12, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 50) 
 

 Zahl: 631-00-10473/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Das Finanzierungsansuchen wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

19. Abschluss eines Sondernutzungsvertrages zwischen dem Land Kärnten 

(Landesstraßenverwaltung) und der Stadtgemeinde Wolfsberg für die  

Errichtung eines Verkehrsspiegels an der L137 Weißenbacher Straße,  

Km 0,500. (Ausfahrt Berufsschule). 

  (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 14, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 52) 
 

 Zahl: 640-00-10615/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Der Sondernutzungsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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20. Abschluss eines Sondernutzungsvertrages zwischen dem Land Kärnten 

(Landesstraßenverwaltung) und der Stadtgemeinde Wolfsberg für die  

Errichtung eines Verkehrsspiegels an der L137 Weißenbacher Straße,  

Km 2,860. (Ausfahrt Erzweg). 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 15, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 53) 
 

 Zahl: 640-00-10616/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Der Sondernutzungsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

21. Ankauf eines Kommunal LKW mit Liftachse, Dreiseitenkipper, Streu- 

automat und Schneepflug. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 

18.10.2021, Punkt 16, Stadtrat vom 27.10.2021, Punkt 54) 
 

 Zahl: 820-00-10073/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 18.10.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 27.10.2021 einstimmig: 

Dem Lieferauftrag eines Kommunal LKW entsprechend der BBG-Rahmenverein-

barung, GZ: 2801.02733.011, und dem Angebot vom 18.10.2021, Nr. 21-165, 

über Fahrgestell mit 3-Seiten Kipper Firma MAN, MAN TGS 26.460 6x4-4 BL inkl. 

Winterdienstausrüstung: Springer; Doppelkammerstreuautomat mit Möglichkeit 

zur Ausbringung von Flüssigsalz: ASE 401 7.0 DB FS EW; Hydraulikkompaktan-

lage GD-CAN 2/1 S12; Seitenschneepflug SHB 3304-3; an die Firma MAN Truck 

& Bus Vertriebs Österreich AG, 2333 Leopoldsdorf, wird zugestimmt. 
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22. Lebensmittelmarkt Hoher Platz – Fördervertrag (pro mente Kärnten 

GmbH). 

 (Ausschuss für Finanzwirtschaft, Feuerwehren, Wirtschaftsförderung und 

 Stadtmarketing vom 4.11.2021, Punkt 15, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 66) 

 

 Zahl: 789-00-9973/2021 

 

Gemeinderätin Susanne Dohr erklärt sich für befangen und nimmt an der Abstimmung 

nicht teil! 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Finanzwirtschaft, Feuerwehren, Wirtschaftsförde-

rung und Stadtmarketing vom 4.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 

9.11.2021 einstimmig: 

Der Fördervertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

23. Abschluss eines Förderungsvertrages betreffend die Erneuerung der  

Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Wolfsberg - 

Los 3/2021. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 5, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 85) 
 

 Zahl: 529-01-11373/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

Die Annahmeerklärung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

24. Vergaberichtlinien von Schrebergärten ab 1.1.2022 sowie Beschluss- 

fassung eines Mustervertrages. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 6, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 86) 
 

 Zahl: 840-02-11452/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Vergaberichtlinien für Schrebergärten werden in der vorliegenden  

Fassung genehmigt. 

2) Der Musterbestandvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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25. Beschlussfassung über die Vergabe der „Fliesenlegerarbeiten“ (Regie) bei 

den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 

bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 14, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 87) 
 

 Zahl: 853-01-11489/2021 

 

STR Christian Stückler nimmt an der Abstimmung nicht teil! 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Fliesenlegerarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma Fliesen 

Stückler KG, 9400 Wolfsberg, Volksbadstraße 7, vergeben. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Fliesenlegerarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG an 

die Firma Fliesen Stückler KG, 9400 Wolfsberg, Volksbadstraße 7, zu be-

schließen. 

 

 

26. Beschlussfassung über die Vergabe der „Außenjalousiereparaturarbeiten“ 

(Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der 

Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum 

vom 1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 8, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 88) 
 

 Zahl: 853-01-11421/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Außenjalousiereparaturarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen  

Objekten sowie bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde 

Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die 

Firma Sonnenschutz Thamerl GmbH, 9411 St. Michael, Hattendorf 201, ver-

geben. 
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2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Außenjalousiereparaturarbeiten“ (Regie) für das Jahr 

2022 für sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfs-

berg KG an die  Firma Sonnenschutz Thamerl GmbH, 9411 St. Michael, Hat-

tendorf 201, zu beschließen. 

 

 

27. Beschlussfassung über die Vergabe der „Baumeisterarbeiten“ (Regie) bei 

den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 

bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 9, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 89) 
 

 Zahl: 853-01-11423/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Baumeisterarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden je nach Verfügbar-

keit und Dringlichkeit in nachstehender Reihenfolge an folgende Firmen ver-

geben:  

1. Firma Porr Bau GmbH, 9400 Wolfsberg, Auenfischerstraße 1. 

2. Firma Johann Müller GesmbH Plan + Bau, 9400 Wolfsberg, Industrie-

straße 12. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Baumeisterarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG je 

nach Verfügbarkeit und Dringlichkeit in nachstehender Reihenfolge an  

folgende Firmen zu beschließen: 

1. Firma Porr Bau GmbH, 9400 Wolfsberg, Auenfischerstraße 1 

2. Firma Johann Müller GesmbH Plan + Bau, 9400 Wolfsberg, Industrie- 

    straße 12 
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28. Beschlussfassung über die Vergabe der „Bauschlosserarbeiten“ (Regie) 

bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immo- 

bilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 

1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 10, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 90) 
 

 Zahl: 853-01-11424/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Bauschlosserarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma Weiß-

haupt Metall GmbH, 9412 St. Margarethen, Weißenbachstraße 55 vergeben. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Bauschlosserarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG an 

die Firma Weißhaupt Metall GmbH, Weißenbachstraße 55, 9412 St. Marga-

rethen, zu beschließen. 

 

 

29. Beschlussfassung über die Vergabe der „Bauspenglerarbeiten“ (Regie) 

bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immo- 

bilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 

1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 11, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 91) 
 

 Zahl: 853-01-11425/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Bauspenglerarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma Primus 

GmbH, 9433 St. Andrä, Wölzing 34, vergeben. 
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2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Bauspenglerarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG an 

die Firma Primus GmbH, 9433 St. Andrä, Wölzing 34, zu beschließen. 

 

 

30. Beschlussfassung über die Vergabe der „Dachdeckerarbeiten“ (Regie) bei 

den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 

bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 12, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 92) 
 

 Zahl: 853-01-11427/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Dachdeckerarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma Primus 

GmbH, 9433 St. Andrä, Wölzing 34, vergeben. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Dachdeckerarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG an 

die Firma Primus GmbH, 9433 St. Andrä, Wölzing 34, zu beschließen. 
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31. Beschlussfassung über die Vergabe der „Elektroinstallationsarbeiten“ 

(Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der 

Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum 

vom 1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 13, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 93) 
 

 Zahl: 853-01-11428/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Elektroinstallationsarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten 

sowie bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfs-

berg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma 

Elektro Krassnig Ges.m.b.H., 9400 Wolfsberg, Hoher Platz 15, vergeben. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Elektroinstallationsarbeiten“ (Regie) für das Jahr 

2022 für sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfs-

berg KG an die Firma Elektro Krassnig Ges.m.b.H., 9400 Wolfsberg, Hoher 

Platz 15, zu beschließen. 

 

 

32. Beschlussfassung über die Vergabe der „Heizungs- und Sanitär- 

installationen“ (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den 

Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den 

Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 15, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 94) 
 

 Zahl: 853-01-11491/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Sanitär- und Heizungsinstallationsarbeiten (Regie) bei den gemeinde-

eigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadt-

gemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 wer-

den an die Firma Jöbstl Haustechnik GmbH, 9431 St. Stefan, Hauptstraße 

11, vergeben. 
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2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Sanitär- und Heizungsinstallationsarbeiten“ (Regie) 

für das Jahr 2022 für sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtge-

meinde Wolfsberg KG an die Firma Jöbstl Haustechnik GmbH, 9431  

St. Stefan, Hauptstraße 11, zu beschließen. 

 

 

33. Beschlussfassung über die Vergabe der „Beschichtung von Holzflächen/ 

Innentüren“ (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den 

Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den 

Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 16, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 95) 
 

 Zahl: 853-01-11493/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Beschichtungen von Holzflächen/Innentüren (Regie) bei den gemeinde-

eigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadt-

gemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 wer-

den je nach Verfügbarkeit in nachstehender Reihenfolge an folgende Firmen 

vergeben: 

1. Firma Desenbekowitsch & Unterholzer OG, 9400 Wolfsberg, St. Stefaner 

Straße 62. 

2. Firma Raumausstattung Tiefenbacher GmbH & Co KG, 9431 St. Stefan, 

Hauptstraße 20. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Beschichtung von Holzflächen/Innentüren“ (Regie) 

für das Jahr 2022 für sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtge-

meinde Wolfsberg KG je nach Verfügbarkeit und Dringlichkeit in nachste-

hender Reihenfolge zu beschließen: 

1. Firma Desenbekowitsch & Unterholzer OG, 9400 Wolfsberg, St. Stefaner 

Straße 62. 

2. Firma Raumausstattung Tiefenbacher GmbH & Co KG, 9431 St. Stefan, 

Hauptstraße 20. 
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34. Beschlussfassung über die Vergabe der „Malerarbeiten Wand/Decke“ 

(Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der 

Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum 

vom 1.1.2022 bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 17, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 96) 
 

 Zahl: 853-01-11495/2021 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Malerarbeiten Wand/Decke (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten 

sowie bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfs-

berg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden je nach Ver-

fügbarkeit in nachstehender Reihenfolge an folgende Firmen vergeben: 

1. Firma Desenbekowitsch & Unterholzer OG, 9400 Wolfsberg, St. Stefaner 

Straße 62. 

2. Firma Malerei Mario Fritzl, 9431 St. Stefan, Reinfelsdorf 23. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Malerarbeiten Wand/Decke“ (Regie) für das Jahr 

2022 für sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfs-

berg KG je nach Verfügbarkeit und Dringlichkeit in nachstehender Reihen-

folge zu beschließen: 

1. Firma Desenbekowitsch & Unterholzer OG, 9400 Wolfsberg, St. Stefaner 

Straße 62. 

2. Firma Malerei Mario Fritzl, 9431 St. Stefan, Reinfelsdorf 23. 
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35. Beschlussfassung über die Vergabe der „Bodenlegerarbeiten“ (Regie) bei 

den gemeindeeigenen Objekten sowie bei den Objekten der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für den Zeitraum vom 1.1.2022 

bis 31.12.2022. 

 (Ausschuss für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und Umwelt vom 

 9.11.2021, Punkt 18, Stadtrat vom 9.11.2021, Punkt 97) 
 

 Zahl: 853-01-11497/2021 

 
Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Grundbesitz, Wohn- und Geschäftsgebäude und 

Umwelt vom 9.11.2021 und dem Beschluss des Stadtrates vom 9.11.2021 einstimmig: 

1) Die Bodenlegerarbeiten (Regie) bei den gemeindeeigenen Objekten sowie 

bei den Objekten der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG 

für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 werden an die Firma Raum-

ausstattung Tiefenbacher GmbH & Co KG, 9431 St. Stefan, Hauptstraße 20, 

vergeben. 

2) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung 

Stadtgemeinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterver-

sammlung der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG die Auf-

tragserteilung für die „Bodenlegerarbeiten“ (Regie) für das Jahr 2022 für 

sechs Objekte der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG an 

die Firma Raumausstattung Tiefenbacher GmbH & Co KG, 9431 St. Stefan, 

Hauptstraße 20, zu beschließen. 

 

 

35.1 Prüfungsbericht vom 16.11.2021 betreffend „Überprüfung der 

Förderungen im Sportbereich für die Jahre 2018 bis 2020“. 
 

 Zahl: 900-00-11909/2021 

 

Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht einstimmig zur Kenntnis. 

 

Ende: 18.45 Uhr 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR Alexander Kirisits eh. 

GR Klaus Penz eh. _____________________ 

 DI (FH) Hannes Primus 

 

 

 


